
Anlage 1

Stel lungnahme der Abfal lbehörde

L Der E äuter!ngsbericht enthält unter PLrnkt 6 (Baugrund/Alt lasten) im Hinblick auf die result ie-
rende überwachLngsre evanre Abfal lertsorgung folgerde Angabe:

"Die vorhandenen Bodenverunreinigungen werden durch die NordwestBahn durch eine vorausei-
lende Alt lastensanierung beseit igt-"

Adressat des Planfeststel lungsbeschlusses wird die VGB sein. Somit können im Rahmen dieses
Beschlusses keine Maßnahmen geregelt werden, die durch einen anderen verantwortlichen Abfall-
erzeuger durchgef ührt werden.

Wegen dieses widerspruches wurde sowohl die VGB als auch die Nordwest8ahn kontaktiert,  die
nun erneut mit widersprüchlichen Angaben antworteten. Die NordwestBahn bestätigte ihre Zu-
ständigkeit für die vorwegzunehmende SanierunS. Die VGB dagegen tei l te per E-Mail mit:

"Nach Rücksprache mit unserer kaufmännlschen Leltung werden wir als VGB für die Entsorgung
der Alt lasten auf dem Grundstück vor Baubeginn zuständig sein. Die NWB wird für die EntsorSung
der Abfäl le während der Bauphase und später im Betrieb sorgen müssen."

Der zweite Satz dieser l\4itteilung widerspricht dem Antragsgegenstand, da die VGB als Bauherr
auch verantwortlicher AbfaLlerzeuger bei den in Umsetzung des Planfeststellungsbeschlusses
durchzuf ührenden Baumaßnahmen sein wird.

Wlr bitten die P anfeststel lungsbehörde, elndeutig festzustel len, wer für

. dieAlt lastensanierung

. und die anschließende Baumaßnahme

die abfal lrechtl lche Verantwortung und damit die Entsorgungspfl icht zu tragen hat.

Zudem bitten wir um Aufnahme folgender Anforderungen in den Planfeststel lungsbeschlussl

"Dle Arbeiten für die Alt lastensanierung und die Arbeiten für die anschließende Baurnaßnahme
sind jeweils mindestens zwei Wochen vor Arbeitsbeginn der Abfa lbehörde schrif t l ich anzuzeigen.
IVIit  den Baubeginnanzeigen sind der Abfal lbehörde folgende Angaben/Unterlagen vorzulegen:

. Narnen und Anschrif ten der verantwortl ichen Leiter der Arbeiten,

. Namen und Anschrif ten der Verantwortl ichen fÜr das Entsofgungsmanagement einschließlich
der Register- und Nachweisf ührung,

. für die anschließende Baumaßnahme Angaben über die anfal lenden Abfäl le nach Arten und
lvlengen sowie zu deren vorgesehenem Verbleib (Entsorgungswege),

. Antrag auf Ertei lung einer Erzeugernummer, mittels derer sämtl iche Abfal lentsorgungen
durchzuführen und zu dokumentieren sind."

"Uber dle anfal lenden Abfäl le sind Nachweise und ein Register entsprechend den Eestimmungen
der Nachweisverordnung in der derzeit geltenden Fassung zu führen. Das Register ist zur jederzei
t igen behördlichen Einsichtnahme bereitzuhalten "
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"Z! Beginn und während der gesamten lraßnahme sind durch den Bauherrn terninl ich abge-
stimmte Baubesprechungen unter Betei l igung der Abfal lbehörde abzuhalten und schrif t l ich zu pro-
tokoll ieren. Das Protokoll  ist der Behörde unmittelbar zuzuleiten."

2.al Die Antragsunterlagen enthalten das Gutachten "Darstel lung der Alt lastensituation" der
Dr. Pirwitz Umweltberatung, Brernen, Apri l  2009.

Spätef erhie ten wir das daraus fortgeschriebene Arbeitspapier "Bodenmanagementplan und
Baubeschrelbung" desselben Gutachters aus iul i  2009.

Letzteres Arbeitspapier bietet bis auf einen abfalLrechtl ich nicht zulässigen Aspekt - eine ak-
zeptable Grundlage dafür, dass die Alt lastensanierung im Wege zulässiger Entsorgungen abge-
schlossen werden kann. Es soll  daher - unter Korrektur in abfal lrechtl icher Hinsicht - verbind-
l ich angewandt werden.

Wir bitten um Aufnahme foltender Anforderung in den Planfeststel lungsbeschluss:

"lm Rahmen der Alt lastensanierung und der damit verbundenen Entsortungen ist das Pla-
nLrngspapier 'Bodenmanagementplan und Baubeschreibung" der Dr. Pirwltz Umweltberatung,
Bremen, lul i  2009, grundsätzl ich verblndlich anzuwenden."

2.b) Das Gutachten "Bodenmanagementplan und Baubeschreibung" sieht vor, auf dem Baugrund-
stück mineral ische Abfäl le der Zuordnungsklasse Z 1.2 gemäß LAGA M 20 einzubauen. Auf-
grund der Lage in der Schutzzone lllA des Wasserschutzgebietes Wulsdorf ist jedoch lediglich
der Einbau von Mate al ien der Zuordnungsklassen Z 0 und Z 1.1 zulässig.

ln Ergänzung zu Punkt 2. a) bitten wir um Aufnahme folgender Anforderung in den Planfest-
stel lungsbeschLuss:

'Abwelchend von dem P anungspapier ist nur der Einbau von lVaterial ien der Zuordnungsklas-
sen Z 0 und Z 1.1 zulässig."

3. Uber die Abfälle und deren Entsortungswege, die im späteren Betrieb des Wartungsstützpunktes
anfal len werden, enthalten die Antragsunterlagen keine Angaben. Die Entsorgungssicherheit der
dann durch das Vorhaben anfal lenden Abfäl le konnte daher nicht geprüft werden.

Wir bltten um AlJfnahme folgender Anforderung in den Planfeststel lungsbeschluss:

"Die Betriebsaufnahme des Wartungsstützpunktes ist der Abfal lbehörde vier Wochen zuvor schrif t-
l lch anzuzelgen. Mit der Anzelge slnd folgende Angaben/Unterlagen vorzulegenl

. L4i l tei lung gemäß S 53 Kreis aufwirtschafts- Lnd Abfa'geset2,

. Namedesverantwortl ichenStützpunktlelters,

. Name der für das Entsorgungsmanagement sowie für die Nachweis- und Registerführung zu-
ständigen Person,

r ein Abfal lkataster und Entsorg!ngskonzept,
. Antrag auf Ertei lung einer Erzeugernummer, mittels derer sämtl iche Abfal lentsortunten

durchzuführen und zu dokumentieren sind."

"A!f die Anforderungen der SS 40 49 Krelslaufwirtschafts- und Abfal lgesetz sowie der Nachweis-
verordnLrng wird hingewlesen."
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Anlage 2

Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde

Gemäß S 13 BremNatschc hat der Träger des Vorhabens die zum AusSleich und Ersatz des Eingrif fs
erforderlichen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege in Text und Karte in dem
Fachplan oder - soweit es erforderl ich ist - in einem ländschaftspflegerischen Begleitplan darzustel len.
Soweit es sich nicht um ein Verfahren durch Behörden des Bundes im Sinne des 5 15 handelt, erfolgt
dies jLEjrygleb!]C! mit der zuständlgen Naturschutzbehörde. Der Begleitplan ist Bestandteil des
Fachp anes und nimmt als solcher am Planfeststel lungs- oder Genehmigungsverfahren tei l .

lm vorge egten landschaftspflegerischen Begleitplan sind die vorn Verursacher vorgesehenen Maßnah
men zur Vermeldung, zum Ausgleich und zum Ersatz der Beeinträchtigungen von Natur und Land
schaft nach Od, Art, Umfang und zeltlichem Ablalf !9gh_ligbll3bsg[le]gerui dargestellt.

Daher haben wir im Verfahren unsere Einvernehmenserklärung nur unter bestimmten Voraussetzun-
gen in Aussicht gestel l t .  Die Einvernehmenserklärung wird im laufenden Verfahren nach Abarbeitung
der nachfolgenden Auf lagen ertelLtl

1- Der Vorhabensträger st immt die vorSesehenen IVaßnahmen zur Vermeidung, zum Ausgleich und
zum Ersatz der BeeinträchtigunSen von Natur und Landschaft nach Ort, Art, Umfang und zeit l i -
chem Ablauf elnvernehmlich mit der Unteren Naturschutzbehörde ab.

2. Es wird eine reale Kompensation im LJmfang von ca. 22-800 FA (qm) auf den identif izierten Flä-
chen gele,istet. Die Stadt verfügt über die Flurstücke 4B/3 16.400 m1, 51 (2.100 rr|z) und 56/2
(6.700 m') in der Gemarkung Wulsdorf, die für Ausgleichsmaßnahmen bereitgestel l t  werden kön-
nen- Hier sollen lMaterrasenhabitate und trockene Sukzessionsstadien entwickelt und gefördert
werden. Die Maßnahmen sind mlt der [Jnteren Naturschutzbehörde einvernehmlich abzustimmen.
Es ist eine AufwertunS um ein bis zwei Wertstufen zu veranschlagen, die gemittelt bei einer Ge
samtfläche von 15.200 m' eine Aufwertung um 22.800 Flächenäquivalente begründet.

Für das verbleibende Kompensationsdefizit  in Höhe von ca. 30.192 FA (qm) können Ersatzzahlun-
gen nach S 1 1 Abs. 6 BremNatschG geleistet werden, wenn der Verursacher des Eingrif fs die Ver
füSbarkeit von Seeigneten FLächen nicht innerhalb eines an8emessenen Zeitraumes sicherstel len
kann. Soweit diese Flächen ln das Vorhaben eingebunden und dauerhaft als Ersatzflächen Besi-
cheft werden, reduziert sich das ermittelte Bilanzierungsdefizit  um die genannten Flächenäquiva
lente. Das verbleibende Defizit  wird soweit keine anderen Ausgleichsflächen zur Verfügung ste-
hen, auf denen Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt werden können - durch Ersatzgeldzahlung nach
S 1 1 Abs. 6 BremNatschc eingelöst werden.

Die Höhe des Ersatzgeldes bemisst sich nach den für die Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen
zLr erwartenden Kosten fÜr Flächenerwerb, FlächenherrichtLing sowie Pflege und Unterhaltung,
und wird hier mit 4,50 € je Flächenäquivalent veranschLagt.

Die Ersatzzahlung steht der Unteren Naturschltzbehörde zu und ist zwecktebunden zu verwenden
(S  11  Abs .7  B remNatschc ) .

l \4it  dem Eingrif f  darf erst begonnen werden, wenn die Ersatzzahiung geleistet wurde.

Die unsetzung der Kompensation erfolgt mit der Eaugenehmigung.
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3. Seit dem 01.07.2009 gi l t  eine neue Baumschutzverordnunt im Land Eremen. Der vom Vorhabens-
träger noch vorzulegende Befreiungsantrag ist entsprechend fortzuschreiben und die bislang vor-
tesehenen Ersatzpflanzungen nach Baumschutzverordnung sind z! ergänzen.

Anlage 3

Stel lungnahme der Wasserbehörde

Die für das Bauvorhaben vorgesehene Fläche befindet sich in der Zone l l lA, direkt angrenzend an die
Zone ll des Wasserschutzgebietes Wulsdorf. Die einschlätiten Rechtsvorschriften sowie Regelwerke
hinsichtl ich des Grundwasserschutzes in Schutzgebieten sind zu berücksichtigen.

1. Für den Bereich Anlagenverordnung sind folgende Punkte zu beachten:

. Sämtliche Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind uns anzuzeigen.

. Die Waschstraße ist einzuhausen. Die ErrichtunB der Waschstraße einschließlich der Abtropf-
strecke und Wasserrückgewinnungsanlage ist mit einem nach S 22 VAWS zugelassenen Sach-
verständiSen abzustimmen.

. Vor Inbetriebnahme der Gesamtanlage ist uns durch eine nach S 22 VAWS anerkannte Sach-
verständigen Organisatlon nachzuweisen, dass keine Wassergefährdung durch den betriebs-
bedingten umgang mit wassefgefährdenden Stoffen zu besorgen ist.

2. Beim Auf- und Einbringen von Material ien auf oder in Böden im Rahmen des genehmigten BauvoF
habens (einschließlich Bodenaushub) sind die Anforderungen der Bundes-Bodenschutz- und Alt las-
tenverordnung (BBodSchV) und der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) sowie Anforderun-
gen an die stoffliche VeMertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen - Technische Regeln - zu
beachten.

Das Auf- und Einbringen von Material ien auf oder in 8öden ist der Wasserbehörde mit Nachweis
der einzubauenden N,4aterialquali täten mlndestens eine Woche im Vorfeld anzuzeigen. Der Baube-
ginn ist uns ebenfal ls anzuzeigen. Es ist auftrund der Lage in der Schutzzone l l lA des Wasser-
schutzgebietes Wulsdorf ledigl ich der Einbau von lvlaterial ien der Zuordnungsklassen Z 0 und Z 1.1
gemäß LAGA zulässi8.

3. Die GenehmigungsfähiSkeit der geplanten Versickerung von Dachflächen und Gleislangen kann
auf der Grundlage der eingereichten Unterlagen aus wasserbehördlicher Sicht nicht bewedet wer-
oen.

Folgende prüffähige Unterlagen sind nachz!reichenl

. Darstel iung der Versickerungsanlage (u. a. Erläuterungsbericht mit Beschreibung des Vorha-
bens, Lagep äne, Konstruktionszelchnungen, Ouerschnitte, N,, laterial der Dachflächen, FluraF
stand der Anlagensohle zum Grundwasser)

. Gutachterl iche Stel lungnahme zur Versickerungsfähigkeit des Untergrundes unter Berücksich-
t igung der jeweil igen Versickerungsanlage/Fläche und der hydrogeologischen Verhältnisse

. Gutachterl icher Nachweis, dass unterhalb der Versickerungsanlagen keine anthropogen be-
einflussten IMaterialien vorliegen/verbleiben (mobilisierbare wassergefährdende Stoffe u. a.
aus Auff ül lungen, Alt lasten)
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Anmerkung/Hinweise: Bei der Planung der Versickerungsanlagen ist insbesondere aufgrund der an
die Sohutzzone l l  des Wasserschutzgebietes Wulsdorf angrenzenden Lage eine großflächige Verslcke-
rung mit einer Oberbodenpassage (biogisch aktive Bodenschicht) anzustreben_ Punktuelle Versicke-
rungen sind unzulässig. Ggf. ist eine Wasseraufbereitung der Versickerungsanlage voftuschalten.

Weiterhin sind die vorhandenen Deckschichten zu erhalten und ein Grundwasserflurabstand zur Sohle
der Versickerungsanlage von mindestens 1 m einzuhalten. Eine Eoden- und Grundwassergefährdung
oder Vernässung angrenzender Grundstücke als Folge der Versickerung muss ausgeschlossen sein.
8ei der Planung, dem Bau und Betrieb der Versickerun8sanlage ist u. a. das Aw-Arbeitsblatt A t38
"Bau und Bemessung von Anlagen zur dezentralen Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem
Niederschlagswasser" zu beachten.

lm Fall  einer E|weiterLrng de. Gebäude und Gleisanlagen ist das Versickeruntssystem aufgrund der zu-
sätzl ichen NiederschlagsmenSen erneut zu bewerten. Die Versickerung im Gleisbereich ist ledigl ich
flächenhaft im Bereich von unbefestigten Gleisanlagen ohne Güterumschlag und ohne Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln zulässig.

Anlage 4

Stellungnahme der Unteren Bodenschutz- und Altlastenbehörde

Auf den für das Bauvorhaben vorgesehenen Flächen befinden sich drei sanierungsrelevante Altlasten-
bereiche:

. Schlackenbeimengungen (polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe) im südöstlichen Bereich
der Teilfläche des ehemaligen Bauhofes der Fa. Kistner

. Aufgebrachte Gewerbeabfälle im Eereich einer früheren Sandgrube auf der Teilfläche der ehemali-
gen Möbelfabrik Schlüter

. Verfül l ter Kellerraum (ebenfal ls Teil f läche der ehemaligen Möbelfabrik Schlüter)

Diese Bereiche sind durch Bodenaustausch unter gutachterl icher Begleitung und in Abstimmung mit
dem lJmweltschutzamt zu sanieren. Die Sanierungsarbeiten sind in einem Sanierungsbericht zu doku-
ment eren.

Sanierungsziel: Für zukünft ig unversiegelte Flächen ist als Zielwert der Zuordnungswert Z 1.1 nach LA-
GA Boden und für zukünftig dauerhaft versietelte Flächen der Zuordnuntswert Z 1.2 nach LAGA Bo-
den durch Sohlen- und Wandungsbeprobungen nachzuweisen.
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